
Vorblatt 
Problem, Lösung, Inhalt: 
Im Zusammenhang mit der Errichtung des Bundesamts für Ernährungssicherheit durch das Gesundheits- und 
Ernährungssicherheitsgesetz, BGBl. I Nr. 63/2002, wurde die Rechtsgrundlage zur Einhebung von Gebühren neu 
geregelt. Der vorliegende Entwurf dient der Anpassung an die neue Rechtslage. 
Alternative: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch dieses Bundesgesetz entstehen keine Kosten. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Awendungsbereich des Rechts der Europäischen Union. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine. 



Erläuterungen 
Inhalt des Entwurfes: 
§ 18 ist in Hinblick auf die GESG-Novelle 2003, BGBl. I Nr. 78 anzupassen. § 6 Abs. 6 GESG sieht nunmehr 
vor, dass das Bundesamt für Ernährungssicherheit mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen die Gebühren nach dem Dün-
gemittelgesetz 1994 kostendeckend festzusetzen hat. 
Es werden die Vorschriften betreffend jene Tatbestände, anläßlich der das Bundesamt für Ernährungssicherheit 
Gebühren vorzuschreiben hat, neu gefasst. Die Worte „Probenahmen und Untersuchungen“ entfallen, da sich die 
Kontrolltätigkeiten aufgrund der Vorgaben der EU nicht nur auf diese Aufgaben beschränken. 
Kompetenzgrundlagen: 
Der Entwurf stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 4 und 12 B-VG. 


